
 

Anlage 
Synopse 
 
Verordnung über die Hauptschulabschlussprüfung (Hauptschulabschlussprüfungs-
ordnung – HSAPO) - § 13 Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 
 
Aktuelle Fassung Berichtigte Fassung 

(Entwurfsfassung) 
§ 13  
Ermittlung des Prüfungsergebnisses, Zeug-
nis 
 
(5) (…) 
 
Die Prüfung ist bestanden, wenn 
 
1. (…) , 
 
2. die Gesamtleistungen in nicht mehr als 

zwei Prüfungsfächern geringer als mit 
der Note »ausreichend« bewertet sind; 
sind die Gesamtleistungen in zwei Prü-
fungsfächern geringer als mit der Note 
»ausreichend« bewertet, ist die Prüfung 
bestanden, wenn für jedes dieser mit 
schlechter als »ausreichend« bewerteten 
Fächer ein Ausgleich gegeben ist; aus-
geglichen werden können 
 
a) die Note »ungenügend« in einem Prü-

fungsfach durch die Note »sehr gut« in 
einem Prüfungsfach oder die Note 
»gut« in zwei Prüfungsfächern;  

 
b) die Note »mangelhaft« in einem Prü-

fungsfach durch die Note »gut« in ei-
nem Prüfungsfach oder die Note »be-
friedigend« in zwei Prüfungsfächern; 
und 

 
3. (…) 
 

§ 13  
Ermittlung des Prüfungsergebnisses, Zeug-
nis 
 
(5) (…) 
 
Die Prüfung ist bestanden, wenn 
 
1. (…), 
 
2. die Gesamtleistungen in nicht mehr als 

einem Prüfungsfach zwei Prüfungsfä-
chern geringer als mit der Note »ausrei-
chend« bewertet sind; sind die Gesamt-
leistungen in zwei Prüfungsfächern ge-
ringer als mit der Note »ausreichend« 
bewertet, ist die Prüfung bestanden, 
wenn für eines jedes dieser mit schlech-
ter als »ausreichend« bewerteten Fächer 
ein Ausgleich gegeben ist; ausgeglichen 
werden können 
 
a) die Note »ungenügend« in einem Prü-

fungsfach durch die Note »sehr gut« in 
einem Prüfungsfach oder die Note 
»gut« in zwei Prüfungsfächern;  

 
b) die Note »mangelhaft« in einem Prü-

fungsfach durch die Note »gut« in ei-
nem Prüfungsfach oder die Note »be-
friedigend« in zwei Prüfungsfächern; 
und 

 
3. (…) 
 

 


